
 

 

 

Teilnahmebedingungen 

Die Anmeldung ist gültig nach Empfang der 

Anmeldebestätigung, die Ihnen zugeschickt wird. 

Nach Erhalt der Anmeldebestätigung ist der 

Freizeitbeitrag auf das Konto der 

Bugenhagengemeinde,  

Kto- Nr.177 107 000 bei der Ev. 

Darlehnsgenossenschaft (EDG),  

BLZ 210 602 37, zu überweisen. 

Vermerk auf der Überweisung : Name des Kindes, 

“Kinderfreizeit 2012 Neusehland”.  

Bei eventueller Abmeldung wird der bis dahin 

gezahlte Betrag nur erstattet,  

wenn ein Ersatzteilnehmer gestellt werden kann. 
 

 

 

 

 

Kindersommerfreizeit 
2012 

 

vom 21.Juli bis zum 28.Juli 
 

fahren wir ins Jugendgästehaus Neusehland 

 
 

Es lädt ein: 
Bugenhagengemeinde Nettelnburg 

Nettelnburger Kirchenweg 6 

21035 Hamburg 
 

Ansprechpartnerin:  
Christina Rebekka Reesch  

Tel: 040/ 72375292 

Krapphofstraße 4,  

21035 Hamburg 
 



Das Jugendgästehaus Neusehland liegt mitten im Klützer Winkel 

zwischen Lübeck und Wismar in Nordwestmecklenburg. 

Auf dem Gelände befinden sich eine Feuerstelle, ein Grillplatz, 

ein Volleyballfeld, eine Schaukel, ein Klettergerüst  

und ein Mini-Karusell. 

In dem Haus gibt es 4,5,6- Bett Zimmer. 

 

Zum festen Bestandteil der Freizeit gehört das Bibelprogramm, 

bei dem wir singen, Geschichten hören und erleben, spielen, 

rätseln, basteln und Geländespiele machen. 

 

Nachmittags finden Aktionen (Geländespiele etc. oder Programm 

zum Wählen) statt. 

Zur Freizeit gehört ebenfalls die Mithilfe bei den “Diensten”, wie 

z.B. beim Tischdienst. 

 

Die Mahlzeiten werden von unserem Küchenteam selbst gekocht. 

 

 

Die Lebensmittel werden soweit wie möglich unter den 

Gesichtspunkten Biologisch und Regional gekauft. 

 

Beim Bastelmaterial und Drogeriebedarf werden ökologische 

Produkte bevorzugt. 

 

Wo gibt es das alles ? Jugendgästehaus Neusehland 

Alter Ring 1 

23948 Welzin 

 

Wann soll die Freizeit 

stattfinden? 

Vom 21. Juli bis 28. Juli 2012 

Wer darf mitfahren?  Das Freizeitangebot gilt für alle  6 – 12- Jährigen.         

Mit Absprache auch 13- Jährige! 

Wie viel soll der Spaß 

kosten ? 
Bei Anmeldung bis zum 18. März 2012 gibt es einen 

Rabatt von 5,00€ pro Kind. 

Die Freizeitkosten belaufen sich auf 185, - € .                                           

Bei Geschwisterkindern zahlt das erste Kind den vollen 

Preis, das zweite Kind 155, - € und  jedes weitere 

Geschwisterkind zahlt 125, - €.  In dem Preis 

eingeschlossen sind  Hin – und Rückfahrt mit der Bahn, 

Unterkunft, Verpflegung und ein Ausflug. 

Wem gebe ich meine 

Anmeldung?   

Möglichst bald muss ich mich entschieden haben, denn es 

gibt eine Teilnehmerbegrenzung.        

Mit dem beiliegenden Formular                                                     

melde ich mich an bei der       

Bugenhagengemeinde                                                      

(Kirchenbüro)  oder bei                                                       

Christina Rebekka Reesch.                                                      

Durch eine Anmeldebestätigung, die wir Ihnen 

zuschicken,(Mitte März) ist die Anmeldung gültig. Nach 

Erhalt der Anmeldebestätigung ist eine Anzahlung von 

100, -  €  auf das Gemeindekonto zu zahlen. 

Also dann, nichts wie los, anmelden und bis bald! 

 Eure  

Christina Rebekka Reesch, 

sowie das Mitarbeiterteam 



Anmeldung: 

Für die Kinderfreizeit 2012 ins Jugendgästehaus Neusehland 

 

Name:_______________ Vorname._________________________ 

 

Anschrift:_____________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

Geburtsdatum:____._____.________ Telefon:________________ 

 

Wir sind krankenversichert bei:____________________________ 

 

Besondere Krankheiten oder Allergien: 

_________________________________________________ 

 

 

Vegetarier?  Ja / Nein  (Zutreffendes bitte einkreisen) 

 

Medikamente, die ihr Kind einnehmen muss,  

bitte bei der Freizeitleitung mit Einnahmedosierung abgeben. 
 

Wir erklären uns mit einer erforderlichen Arztbehandlung, sowie mit den 

vom Arzt verordneten Maßnahmen einverstanden. 

Ja / Nein (Zutreffendes bitte einkreisen) 

 

Gebadet wird grundsätzlich nur unter Aufsicht. 

Unser Kind ist Schwimmerin / Schwimmer und hat Badeerlaubnis. 

Ja / Nein (Zutreffendes bitte einkreisen) 

Schwimmabzeichen___________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

Unser Kind ist Nichtschwimmerin/ Nichtschwimmer und hat Badeerlaubnis. 

Ja / Nein (Zutreffendes bitte einkreisen) 

 

Unser Kind hat die Erlaubnis zur Teilnahme an sportlichen Aktivitäten, die von uns 

angeboten werden. ( Fußball, Geländespiele u.s.w.) 

Ja / Nein (Zutreffendes bitte einkreisen) 
 

 

Bei Zeckenbissen ist es wichtig, sie zeitnah zu entfernen,  

deshalb bitten wir um die Erlaubnis, die Zecken selbst zu entfernen. 

 

Hiermit erlaube ich, dass die Mitarbeiter der Kinderfreizeit 2012 Zecken selbst bei 

meinem Kind entfernen dürfen!                                                                                                  

Ja  / Nein  (Zutreffendes bitte einkreisen) 

 

Viele freuen sich über Bilder zu den Artikeln im Gemeindebrief und auf der 

Internetseite. Deshalb folgende Anfrage: 

 

Hiermit gebe ich die Erlaubnis, dass Fotos von der Kinderfreizeit  mit meinem Kind  

o im Gemeindebrief abgedruckt werden dürfen! 

o auf unserer Internet Seite gezeigt werden dürfen! 
(zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

 



  

Während der Kinderfreizeit sind wir zu erreichen unter: 

 

o Tel.:____________________________________ 

 

o Handy:___________________________________ 

 

o Nummern für die Telefonliste (die an alle Eltern verteilt wird) 

 

__________________________________________________ 
 

Die Teilnehmer verpflichten sich,  

den Anordnungen der verantwortlichen Leiter Folge zu leisten.  

Kosten einer vorzeitigen Abreise, z.B. wegen Krankheit, Heimweh  

oder aus Disziplinargründen gehen zu Lasten der Erziehungsberechtigten. 

 

Hamburg, den ________________________ 

 

____________________________________ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

Teilnahmebedingungen 

Die Anmeldung ist gültig nach Empfang der Anmeldebestätigung, die Ihnen zugeschickt wird. 

(Mitte März) Nach Erhalt der Anmeldebestätigung ist eine Anzahlung von   80,-  € , auf das 

Konto der Bugenhagengemeinde, bei der Ev. Darlehnsgenossenschaft (EDG), Kto- Nr.177 107 

000 

BLZ 210 602 37, zu überweisen. 

Vermerk auf der Überweisung : Name des Kindes, “Für die Kinderfreizeit 2012 

Neusehland”. Der Restbetrag muss spätestens zwölf Wochen vor Beginn der Freizeit auf das 

bereits genannte Konto überwiesen werden. 

Bei eventueller Abmeldung wird der bis dahin gezahlte Betrag nur erstattet, wenn ein 

Ersatzteilnehmer gestellt werden kann. 
 


